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Tarifbereich/ Branche                             Forstbetriebe, private

Tarifvertragsparteien/Ansprechpartner

Land- und Forstwirtschaftliche Arbeitgebervereinigung des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes e.V.,

Rochusstr. 18, 53123 Bonn

Arbeitgeberverband der Westfälisch-Lippischen Land- und Forstwirtschaft e.V.,

Schorlemerstr. 15, 48143 Münster

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Regionalbüro Rheinland,

Friedrich-Ebert-Str. 34-38, 40210 Düsseldorf

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Regionalbüro Westfalen,

Kreuzstr. 22, 44139 Dortmund

Bund Deutscher Forstleute im Deutschen Beamtenbund, Landesverband Nordrhein-Westfalen,

Markstr. 2, 58809 Neuenrade

Fachlicher Geltungsbereich:

Die Tarifverträge gelten für die privaten Forstbetriebe.

Laufzeit des Manteltarifvertrages:  gültig ab 01.01.2006 - kündbar zum 31.12.2008 (gewerbl. Arbeitn.)

                                                              gültig ab 01.01.2002 - kündbar zum 31.12.2004 (Angestellte)

Laufzeit des Lohntarifvertrages:            gültig ab 01.01.2018 - kündbar zum 31.12.2019

(einschl. Ausbildungsvergütung für gewerbliche Auszubildende - Anlage zum Lohntarifvertrag)

Laufzeit des Gehaltstarifvertrages:       gültig ab 01.10.2023 - kündbar zum 31.12.2024

(einschl. Ausbildungsvergütung für Forstpraktikanten)

Anzahl der Lohngruppen:            6

Anzahl der Gehaltsgruppen:        5

Differenzierung der Lohngruppen nach:             Lebensalter:  nein  /      Beschäftigungsdauer:  nein

Differenzierung der Gehaltsgruppen nach:         Lebensalter:  nein  /      Beschäftigungsdauer:  ja

Höhe der Stundenlöhne für gewerbliche Arbeitnehmer/-innen

                            ab 01.01.2018                 ab 01.03.2018                  ab 01.01.2019

Unterste Lohngruppe

Arbeitnehmer/-innen, die überwiegend mit leichten Arbeiten beschäftigt werden oder für solche einge-

stellt sind. Arbeitnehmer/-innen ohne Einarbeitung und Berufserfahrung.

                                9,10 €                             9,50 €                               9,74 €

Ecklohn (Lohngruppe 4)

                              12,81 €                            13,21 €                             13,54 €

Einstieg nach Ausbildung

Forstwirt (Waldfacharbeiter)

                              12,81 €                            13,21 €                             13,54 €

Höchste Lohngruppe

Forstwirtschaftsmeister ab 5. Meisterjahr und die als solche eingestellt sind.

                              15,90 €                            16,30 €                             19,71 €

Höhe der Monatsgehälter für Angestellte 

ab 01.10.2023

Unterste Gehaltsgruppe/Einstieg nach Ausbildung

Revierforstwart

                                 2.925,00 €                            Anfangsgehalt

                                 3.181,00 €                           Grundgehalt (nach max. 4 Jahren)
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Hinweis: Diese Übersicht stellt lediglich eine Arbeitshilfe dar. 

Eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
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                                 3.428,00 €                           Endgehalt (nach max. weiteren 15 Jahren)

Höchste Gehaltsgruppe

Oberförster

                                3.764,00 €  bis 5.017,00 €

Forstverwalter

                                4.180,00 €  bis 5.601,00 €

Höhe der monatlichen Ausbildungsvergütung für gewerbliche Auszubildende

                                       ab 01.01.2018                 ab 01.08.2018                ab 01.08.2019

bei 2-jähriger betrieblicher Ausbildung

im 2. Ausbildungsjahr        705,00 €                         720,00 €                          740,00 €

im 3. Ausbildungsjahr        750,00 €                         770,00 €                          790,00 €

bei 3-jähriger betrieblicher Ausbildung

im 1. Ausbildungsjahr        670,00 €                         670,00 €                          690,00 €

im 2. Ausbildungsjahr        705,50 €                         720,00 €                          740,00 €

im 3. Ausbildungsjahr        750,50 €                         770,00 €                          790,00 €

Die Forstpraktikanten erhalten ab 01.05.2010 monatlich 400,00 €

Wöchentliche Regelarbeitszeit

39 Stunden; ab 01.01.2007 40 Stunden

Bei Forstangestellten erkennt der Arbeitgeber an, dass der Berufsstand des forstlichen Angestellten dem

Aufgabenbereich entsprechend zeitliche Mehrbelastungen mit sich bringen kann.

Urlaubsdauer für gewerbliche Arbeitnehmer/-innen ab 01.01.2000

bei einer Betriebszugehörigkeit von      1-5 Jahren             6-10 Jahren             ab 11 Jahren

nach voll. 18. Lebensjahr                        23                         23                           25 Arbeitstage

nach voll. 30. Lebensjahr                        26                         27                           28 Arbeitstage

nach voll. 40. Lebensjahr                        26                         27                           30 Arbeitstage

Urlaubsdauer für Forstangestellte (ohne Forstpraktikanten)

bis zum voll.     30. Lebensjahr    26 Arbeitstage

bis zum voll.     40. Lebensjahr    27 Arbeitstage

nach dem voll. 40. Lebensjahr     30 Arbeitstage

zusätzliches Urlaubsgeld für gewerbliche Arbeitnehmer/-innen

8,69 € je Urlaubstag

Auszubildende erhalten 2,56 € je Urlaubstag

zusätzliches Urlaubsgeld für Forstangestellte (ohne Forstpraktikanten)

300,00 €

Jahressonderzahlung für gewerbliche Arbeitnehmer/-innen (ohne Auszubildende)

255,65 €

Jahressonderzahlung für Forstangestellte (ohne Forstpraktikanten)

75 % eines Monatseinkommens 

Vermögenswirksame Leistung für Forstangestellte (ohne Auszubildende und Praktikanten)

40,00 DM Arbeitgeberanteil monatlich
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